
WAS IST DIE 
SCHLICHTUNGSSTELLE 
DER E-CONTROL?

PROFITIEREN. 
WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN.



Aufgabe der Schlichtungsstelle ist es, als 
neutraler Ansprechpartner bei Streitigkei-
ten zwischen Strom- und Gasunternehmen 
und ihren Kunden zur Verfügung zu stehen. 
Strom- und Gaskunden sollen Streitigkeiten 
mit dem Netzbetreiber und/oder Energie-
lieferanten auf kurzem Wege ohne 
Anrufung der Gerichte lösen können.

Welche Streitigkeiten können
für Sie behandelt werden?
Die Schlichtungsstelle behandelt 
Streitigkeiten mit Strom- und Gasun-
ternehmen in Österreich. Das sind 
die Netzbetreiber (Strom- und Gas-
netze) und die Energielieferanten 
(Strom- und Gaslieferanten). 

Bei Streitigkeiten mit Fernwärmeun-
ternehmen kann die Schlichtungs-
stelle leider nicht vermitteln.

Was ist ein 
Schlichtungsverfahren?
Ein Schlichtungsverfahren ist ein Ver-
mittlungsversuch, um ohne Hilfe ei-
nes Gerichtes Konflikte zu lösen. In 
den meisten Fällen macht das Strom- 
und Gasunternehmen im Laufe des 
Verfahrens einen Lösungsvorschlag. 
Oder die Schlichtungsstelle erarbeitet 
einen Vorschlag und dieser wird von 
den Strom- und Gasunternehmen an-
genommen. 

Schätzen vs. Messen

Fragen zu Smartmeter



Wer kann sich an die 
Schlichtungsstelle wenden?
Jeder Strom- oder Gaskunde, der mit ei-
ner Leistung eines Strom- oder Erdgas-
unternehmens nicht zufrieden ist (z.B. 
Qualität der Dienstleistung, Verrech-
nung). Normalerweise wird ein Schlich-

tungsverfahren vom Strom- oder Gaskunden beantragt; 
in Einzelfällen wenden sich aber auch Strom- und Erdgas-
unternehmen wegen eines Konfliktes mit dem Kunden 
an die Schlichtungsstelle.

Wann kann ich mich 
an die Schlichtungsstelle wenden?
Bevor Sie sich an die Schlichtungsstelle wenden, müs-
sen Sie mit dem Strom- oder Gasunternehmen Kontakt 
aufnehmen und versuchen, sich auf direktem Weg zu 
einigen. Alle Unternehmen verfügen über ein Beschwer-
demanagement. Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie 
in der Regel auf Ihrer Strom- oder Gasrechnung bzw. auf 
der Homepage der Unternehmen. Nur, wenn Sie auf die-
sem Weg keine Lösung erreicht haben, können Sie sich 
an die Schlichtungsstelle wenden.

Wie kann ich mich 
an die Schlichtungsstelle wenden?
Die Beschwerde muss schriftlich eingebracht werden. 
Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:
• E-Mail an schlichtungsstelle@e-control.at
• Post an Energie-Control Austria, Schlichtungsstelle, 
 Rudolfsplatz 13 a, 1010 Wien
• Fax an +43 1 24 7 24-900
Die Schlichtungsstelle ist während der Bürozeiten auch 
telefonisch für Sie unter +43 1 24 7 24-444 erreichbar. 
Telefonisch können bestimmte Auskünfte erteilt und es 
kann zu Beschwerden beraten werden. 

Zähler alt vs. neu

Fernauslesung



Muss ich für das Verfahren 
etwas bezahlen?
Das Schlichtungsverfahren an sich ist für 
Sie als Beschwerdeführer kostenlos. Da-
rüber hinaus hat jeder seine Kosten (wie 

beispielsweise Porto- und Kopierkosten oder Kosten für die 
Beauftragung eines Rechtsanwaltes) selbst zu tragen.

Welche Informationen braucht die 
Schlichtungsstelle von mir, um zu vermitteln?
• von Ihnen als Antragsteller Namen, Adresse und Kontakt-
 daten
• Information darüber, gegen welches Strom- oder Gasun-

ternehmen sich Ihre Beschwerde richtet
• eine detaillierte Schilderung des Falles: Was ist passiert 

und wie könnte eine Lösung aussehen? Die kommentar-
lose Weiterleitung eines E-Mail-Verkehrs ohne Ihre per-
sönliche Darstellung des Geschehenen kann leider nicht 
als Schlichtungsantrag akzeptiert werden. 

• alle Unterlagen, die Ihnen im Zu-
sammenhang mit der Beschwer-
de vorliegen: Zu den Unterlagen 
zählen insbesondere vollständi-
ge Rechnungen, Mahnungen, Ab-

 schaltandrohungen, E-Mail-Verkehr 
mit den Unternehmen etc. 

Wie lange dauert ein Schlichtungsverfahren?
Je schneller die Strom- und Gasunternehmen ihre Stellung-
nahme bzw. einen Lösungsvorschlag zu einer Beschwerde 
abgeben, desto schneller ist das Schlichtungsverfahren 
beendet. Im Normalfall haben die Unternehmen zwei Wo-
chen Zeit, zu den Fragen der Schlichtungsstelle Stellung zu 
nehmen. Die Schlichtungsstelle ist bemüht, innerhalb einer 

Schätzen vs. Messen

Fragen zu Smartmeter



Frist von sechs Wochen eine Lösung für Sie herbeizufüh-
ren. Bei schwierigeren Fragen kann diese Frist verlängert 
werden. In vielen Fällen ist das Verfahren aber bereits 
nach zwei bis drei Wochen beendet.

Ist das Schlichtungsverfahren für mich bindend?
Nein, ein Schlichtungsverfahren ist für Sie nicht bindend. 
Wenn Sie als Beschwerdeführer bzw. die Strom- und Gas-
unternehmen mit dem Ergebnis des Verfahrens nicht 
zufrieden sind, können die Ansprüche jederzeit vor den 
ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. 

Muss ich die Strom- oder Gasrechnung 
trotz Schlichtungsantrag bezahlen? 
Nein, bei Rechnungen ist die Fälligkeit des in Rechnung 
gestellten Betrages bis zum Abschluss des Schlichtungs-
verfahrens aufgeschoben. Das bedeutet, dass die offenen 
Beträge während dieses Zeitraumes von den Strom- und 
Gasunternehmen nicht bei Ihnen eingemahnt werden 
dürfen und diese auch nicht bezahlt werden müssen. 

Kann meine Strom- bzw. Gasbezugsanlage 
während eines Schlichtungsverfahrens (wegen 
Zahlungsrückständen) abgeschaltet werden?
Nein, eine Abschaltgefahr besteht in 
diesem Fall nicht. Bei Rechnungen ist 
die Fälligkeit des in Rechnung gestell-
ten Betrages bis zum Abschluss des 
Schlichtungsverfahrens aufgeschoben. 
Das bedeutet, dass Ihre Strom- oder 
Gasanlage in diesem Zeitraum auch 
nicht abgeschaltet werden darf.



Sie haben noch Fragen?

E-CONTROL SCHLICHTUNGSSTELLE

Bei Schwierigkeiten oder Problemen mit einem Strom- 
oder Gasunternehmen steht Ihnen die Schlichtungsstelle 
der E-Control gerne zur Seite.
Tel.: +43 1 24 7 24-444, Fax: +43 1 24 7 24-900
E-Mail: schlichtungsstelle@e-control.at
Ihre Zuschrift sollte eine möglichst genaue Sachverhalts-
darstellung und alle relevanten Unterlagen (z.B. Rechnungen) 
enthalten.

E-CONTROL ENERGIE-HOTLINE

Sie denken, dass Ihre Strom- oder Gasrechnung nicht stimmt?
Sie wollen weniger für Strom oder Gas bezahlen und zu 
einem günstigeren Lieferanten wechseln?
Die Energie-Hotline der E-Control steht Ihnen für diese und 
andere Fragen rund um Strom und Gas zur Verfügung. 
Informieren Sie sich telefonisch und unkompliziert.
Montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr und 
freitags von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
Tel.: 0810 10 25 54 
(österreichweit zum Tarif von 0,044 Euro/Minute)
E-Mail: hotline@e-control.at
Brief: E-Control Hotline, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien
Kein Parteienverkehr

E-CONTROL TARIFKALKULATOR

Der Tarifkalkulator berechnet für Sie das günstigste 
Strom- und Gas-Angebot. Dazu brauchen Sie lediglich Ihre 
Postleitzahl sowie Ihren Strom- bzw. Gas-Jahresverbrauch 
in Kilowattstunden (kWh) einzugeben.
Surftipp: www.e-control.at/tarifkalkulator

E-CONTROL ENERGIESPAR-CHECK

Der Energiespar-Check kalkuliert die Energie, die Sie in
etwa bei Strom, Wärme und beim Autofahren pro Jahr
verbrauchen und wie viel Sie diese kostet. Wählen Sie
verschiedene Optimierungsmöglichkeiten aus und sehen 
Sie sofort, an welchen Stellen Sie einsparen könnten 
und wie viel.
Surftipp: www.e-control.at/energiespar-check


